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Der Antragsgegnerin wird einstweilig untersagt, eine
Rücküberstellung bzw. Abschiebung des Antragstellers nach
Griechenland auf der Grundlage eines Bescheides zu SS 27a,
34a AsylVfG zu betreiben, bevor ein solcher Bescheid wirksam
zugestellt wurde und der Antragsteller ab Zustellung eine Woche
Zeit gehabt hat, dagegen Rechtsmittel einzulegen.

Die Anhagsgegnerin tägt die außerge.ichtlichen Kosten des
Vertahrens.

Der Antragsteller ist 1980 oder 1981 geboren. Er ist Palästinenser und kommt eus dem

Libanon Unter enderem über Griechenland und die Niederlande reiste er nach eigenem

Vortrag auf dem Landweg onerlaubt in das Bundesgebiet ein. Am 17. Juni 2009 wurde er

euf dem Weg nach Dänemark durch Beamte der Bundespolizei aufgegfffen und in

Gewahrsam genommen. Nachdem {iber eing Eurodac-Recherche festgestellt worden wer,

dass er im April 2OO7 bereits in Griechenland erfasst worden war, ordnete die

Bundespolizej noch äm 17. Juni 2009 die Zunickschiebung nach Griechenland an (S 57

Abs. 1 Aufenthc). Zur Sicherung dieser Zurückschiebung befindet sich der Ankagsteller

sert dem 18. Juni 2009 in einer Abschiebehaftanstalt in Schleswig-Holstein.

Die Bundespolizei gab die Bearbeitung an das Bundesamt für Migration lnd Fl0chtlinge in

Nü.nberg ab Am 19 Juni 2009 richtete das Bundesamt nach der Verordnung (EG) Nr.

343/2003 des Rates vom 18.02.2003 - VO-Nr. 343/2003/EG (im Folgenden: Dublin ll-

VO) ein Waederaufnahmegesuch an den für die Durchführung des Asyfuerfahrens

zrständigen Staat, hier: Griechenland. Das Übemahmeersuchen wurde nicht innerhatb

der gesetzten Frist beantwortet. Mit Schreiben vom 7 Juli 2009 stellte das Bundesamt

deshalb eihe ZustimmungsfiKion nach Art. 18 Abs. 7, An. 20 Abs. 1c) der Dublin lfVO

Mit Schreiben vom 2. Juli 2009 beantragte der Antragsteller die Gewährung politischen

Asyls in der Bundesrepublik Deutschland, verbunden mit einem Antrag auf

Zuständigkeitsubertragung und Selbsteintritt. Er begrundete dies unter Hinweis auf
jüngste Meldung des UNHCR und Pro Asyl mil der Beftirchtung, dass ihm in criechenland

keine Möglichkeit gegeben wefde, sich zu seinem Eegehren zu äußern.

Nach Anhörung des Antragstellers entschied das Bundesamt, einen ,Dublinbescheid' zu
erlassen und das Überstellungsverfahren einzuleiten. lm Vorgang befindet sich ein
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Bescheid vom 27. Juli 2OO9, mit dem der Asylantrag nach 5 27a AsylVfG als unzulässig

abgelehnt und gem. S 34a Abs. I AsyMfG die Abschiebung nach Grjechenland

angeordnet wird. Dem Bescheid isl eine Rechtsbehelfsbelehrung beigefügt, wonach
binnen arei Wochen Klage beim VG Ansbach erhoben werden könne (eine AusseEung

der Abschiebung nach S 80 oder $ 123 VwcO aber gem S 34a Abs- 2 AsyMfG

ausscheide). Die Bundespolizei wurde unterrichtef. dass bis zum 27. August 2009 eine

Überstellung auf dem Luftweg durchzuführen sei. Der Bescheid werde rechEeitig vor

Überstellung zugesandt, solle aber nach S 31 Abs. I S. 4 AsyMfG möglichst erst am
Überstellungstag ausgehändigl werden.

lvlit seinem Eilantrag macht der Antragsteller einen Ansprlrch geltend auf

ormessensfehlerfreie Entscheidung über sein Selbsteinfittsgesuch unter

Berocksichtigung seinar gesundheitlichen Einschränkungen. Er begehrt deshalb eine

entsprechende Erklärung, dass ejne Abschiebung, Zurüc*schiebung respektjve

Überstellung nach Griechenland bis zur rechtskräftigen Entscheidung über seinen

Asylantrag zu unteöleiben habe.

|L

Der Antrag auf Gewährung vodäufigen Rechtsschuees ist zulässig und begrtrndet.

Entgegen der beabsichtigten Rechtsbehelfsbelehrung des Bundesamtes ist nicht das VG

Ansbach, sondem das angerufene Scileswig+lolsteinische Verwaltungsgericht örtlich

zuständig Nach S 52 Nr. 2 S. 3 Hs. 1 VWGO ast in Streitigkeiten nach dem

AsylverfahrensgeseE das VeMaltungsgericht örtlich zuständig, in dessen Bezi.k der

Ausländer nach dem Asylverfahrensgesetz seinen Aufenthall zu nehmen hat.

Eine Streitigkert nach dem AsylverfahrensgeseE ist g€eben, soweit der Antragsteller auf

der Grundlage einer Entscheidung des fi.lr Asylvedahren zuständigen Bundesamtes nach

Griechenland abgeschoben werden soll, weil djeses gemäß der Dublin ll VO für die

Durchfohrung des Asylverfahrens des Antragstellers zuständig ist.

Die örtliche Zuständigkeit des Gerichts hängt nach S 52 Nr, 2 S. 3 Hs. 1 VwcO nicht

davon ab, wo sich der Asylsuchende talsächlich aufhält oder wo sein Wohnsitz ist,

sondern in erster Linie davon, wo er sich aufzuhalten hat. Die nachrangige

Zuständigkeitsregel des S 52 Nr. 2 S. 3 Hs 2 i.V.m. Nr. 3 (oder auch Nr 5) VWGO kommt

etwe dann in Frage, wenn noch kejn Zuweisungsbescheid ergangen ist oder ein

ergangener Zu'leisungsbescheid widerrufen oder zurilckgenommen worden ist (so
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eane Zuweisungsentscheidung nech dem AsylVfG zu tfeffen. kann daher ebenso gut auf

die räumliche Beschränkung der Aufenthaltsgestattung nach dem AsylVfG abgestelh

werden, die sich der aKuell geltenden Aufenthehsbestimmung jeweils anpasst (vgl. schon

VG Ansbach, Beschl v 29.08.2001 - AN 10 K 01 31269 - in juns und v, 03.12.1998 - AN

17 K 98.34469 - NVWZ 1999, 328; ebenso BayVGH. Beschl. v. '18,1.2001

- 21 S 00 32364 - in juris).

Bestätigt wird dieser Ansatz auch von der ratio des S 52 Nr. 2 S. 3 Hs. 1 VWGO. Er soll

dazu dienen, die dgzentrale gerichtliche Bewäftigung der Asylverfahren und der damit

unmittelbar zusammenhängenden Streitigkeilen zu ermöglichen (BVerwG, Buchholz 3'10

S 52 VWGO Nr. 11) und ist in diesem Sinne weit auszulegen (Ziekow in: Sodanziekow,

VWGO, S 52 Rd. 18: VG Berlin. Gb. v.08.02.2001 -UX275.OO -i vgl. auch BayVGH.

aao). Etwas anderes folgt schließlich auch nioht aus der o,g. Entscheidung des BVerwG,

da die örtlrche Zuständigkeit nicht abgchließend vom Voriiegen ernes

Zuweisungsbescheides abhängig gemacht wird.

Dre einstweilige Anordnung ergeht nach S 123 Abs. 1 S. I VWGO als

Sicherungsanordnung, wenn sonst die Gefahr besteht, dass durch eine Veränderung des

bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder

wesentlich erschwert würde. Erforderlich für den Erlass einer solchen

Sicherungsanordnung ist ein Anordnungsgrund, d.h. die Notwendigkeit einer

Eilentscheidung und ein Anordnungsanspruch, also ein schutzfähiges malerielles Recht

des Antregstelle|s. Anordnungsgrund und Anordnungsanspruch sind gemäß 5 123 Abs. 3

VWGO i.V.m. S 920 Abs. 2 ZPO glaubhaft zu machen.

Die gewählte Antragsan ist statthafr Ein nach S 123 Abs. 5 VWGO von'angig zu stellender

Antrag nach S 80 Abs. 5 VWGO kommt nicht in Betracht, da das Bundesamt noch keinen

wirksamen Bescheid erlassen hat, dessen Vollziehung ausgesetzt werden könnte.

Es ast dem Antragsteller auch nicht zuzumuten, die Bekanntgabe des bereits gefertigten

Bescheides nach S 34a Abs. 1 AsylVfG abzuwarten. Es scheint nicht nur vorliegend,

sondem prinzipielle Vorgehensweise des Bundesemtes zu sein, dass es den betroffenen

Ausländem die Abschiebungsanordnqng ersl so kurz vor der []berstellung auBhändjgen

lässt, dass die Einlegung eines Rechlsbehelfs in der Hauptsache oder aucft die Erlangung

eines Suspensivrechtsschu2es faKisch vereiielt wird. Dass totz der Regelung des S 34a
Abs. 2 AsylVfG ein Suspensivrechtsschutz in Ausnahmefällen möglioh sein muss, hat das

BVerfG in seiher Entscheidung zu Art. 16a Abs. 2 GG in Fällen def Abschiebung in einen

sicheren Drittstaat festgestellt (Urt. v. 14.05 1996 - 2 BvR 1938, 2315/93 - BVerfcE 94, 49
ff, in juris Rd. 234). Entsprechendes - näheres dazu unten - wird auch hier zu gelten
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haben. Die daEestellte Verwaltungsprcxis erscheint daher mit Art. 19 Abs. 4 GG

unvereinbar, Wird insbesondere auch nioht mit einem Verweis auf S 31 Abs. 1 S. 4 und 5

AsylVfG zu rechtfertigen sein. Das hier geregelte Zustellungsverfahren wird zwar mit den

regelmäßig kurzen Rückübemahmefristen begründet (BT-Drs. 1214450, S. 23) trnd erlaubt

deshalb eine direkte Aushändigung des Bescheides durch die für die Abschiebung

zuständige Behöfde, äußert sich allerdings nicht dazu, welcher Zeitraum z\,r,ischen

Bekanntgabe und Abschiebung liegen muss bzw. als noch ausreichend anzunehmen ist

(krit euch Marx, Kom. zum AsylVfG, 7. Aufl., S 31 Rd. 10, 11; S 34 Rd. 33: ,zum Obrekt

des Verfahrens degradiert') Gerade eus diesem Grunde ist das sonst für Rückführungen

und Abschiebungen naoh Maßgabe der SS 3-5 AuslAufnvo zuständige Landesamt for

Ausländerangelegenheiten vom Innenministe.ium des Landes angewiesen, "die
Ab6chiebung mindestens zwei WerKaqe vor dem Rückfühtungstermin anzuzeigen, um ...

die Möglichkeit zu geben, Rechtsschutz beim Schleswig-Holsteinischen

Verwatluhgsgericht zu suchen" (Erläss v 27 11.2OO8\

Einer gerichtlichen Entscheidung steht bei dem gegenwärtigen verfahrensstand auch

nicht die Regelung des S 34a Abs. 2 AsylVfG entgegen. Sie sieht vor, dass die

Abschiebung nach Abs, 1 nicht nach S 80 oder S 123 VWGO ausgesefz werden darf-

Gemeint ist damit ausschließlich die Abschiebung, "die nach S 34a Abs. '1 AsylVfG

angeordnet worden ist" (BVerfG aao., in juris Rd. 234). Ailein die Tatsache, dass die

Zuständigkeit Griechenlands aufgrund des unbeantwortet gebliebenen

Übernahmeersuchens angenommen wird und das Bundesamt deshalb einen Bescheid

nach S 34a Abs. 1 AsylVfG erlassen will, nimmt dem Antrag deshalb nicht schon vorab

das edorderliche Rechtssch utzbed ü rfnis.

Das Vorliegen eines Anordnungsgrundes isl wegen der konkret geplanten Abschiebung

nach Griechenland gegeben. Selbst wenn die Abschiebung letztiich von der

Bundespolizei aufgrund des S 57 Abs. 1 Aufenthc als Zurückschiebung vollzogen werden

soll, wurde dies erst mfulich 6ein, wenn der Bescheid des Bundesamtes nach S 34a

Abs. 1 AsylVfG bekanntgegeben und die nach S 55 Abs. 1 AsylVfG gegenwärtig noch

bestehende Aufenthaltsgestattung nach S 67 Abs. 1 Nr- 5 A6ylVfG damit zum Erlöschen

käme. Soweit der Bundesamtsbescheid aber in seiner Vollziehbarkeit ausgesetzt wäre,

würde auch dae Aufenthaltsgestaftung fortgelten und der Zurückschiebung nech S 57

Abs. 1 Aufenthc weiterhin entgegenstehen müssen (s. dazu Beschl. im Verfahren I B

40/09).

Ein Anordnungsanspruch auf vorläufige Untersegung der beäbsichtigten Abschiebung ist
glaubhaft gemacht, wenn Tatsachen dargelegt sind, die die ernsthafte Befürchtung
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rechtfertigen, dass dem Antragsteller die aufgrund seines Asylantrages gebotene

Schutzgewährung im Ergebnis nicht zukommen wird und die deshalb eine einstweilige

Regelung erfordern, um dies sicherzustellen. Eine solche Gefahr i6t vorliegend

anzunehmen, da der Antragsteller beanspruchen kann, nicht eher abgeschoben zu

werden, bis eine verbindliche und vollziehbare Entschejdung des Bundesamtes über sein

Asylgesuch vorliegt und er die Möglichkeit hatte, dagegen ggf. auch gerichtlich

vorzugenen,

Die dem Antragsteller derzeit nach S 55 Abs, 1 AsylVfG zustehende

Aufenthaltsgestattung dient dem aus der Asylgarantie des Art, 16a Abs. 1 GG folgenden

und damit verfassungsrechtlich zu gewährleistenden Abschiebungs- und

VerfolgungsschuE (Marx, Kom. zum AsylVfG, 7. Aufl , S 55 Rd. 7 mwN), Sie gift

grundsäEJich bis zur Klärung der Asylberechtigung bzw bis zu einer verbindlichen und

vollziehbaren Entichoidung des Bundesamtes über den Asylantrag nach Maßgabe des

AsylVfG. Der mit der Gestattung beaveckte Schuä ist auch dann nicht vezichtbar, wenn

der Asylsuchende entsprechend der Dublin ll-Vo nach Griecfienland rücküberstellt

werden soll und sein Asylantrag deshalb nach S 27a AsylVfG als unzulässig eingeordnet

wjrd. Auch daes erfordert, wie S 34a Abs. 1 AsylVfG zeigt, eine förmliche Ehtscheidung

des Bundesamtes, die nach Maßgabe des S 31 Abs. 1 AsylVfG zu begründen und dem

Belroffenen zuzustellen ist. An einer solchen abschließenden Entscheidung des

Bundesamtes fehlt es hier (noch), Ein entsprechender Besoheid existiert zwar schon, ist

bislang aber weder dem Antragsteller noch seinem Verfahrensbevollmächtigten zugeslellt

oder sonst bekanntgegeben.

lm Moment der Zustellung läge zwar - noch rechtzeitiE - eine verbindliche und

vollziehbare Entscheidung des Bundesamtes über den Asylantrag vor, um als

Rechtsgrundlage für die Abschiebung zu dienen oder jedenfalls den Weg für die

Zurückschiebung nach S 57 Abs. 1 Aufenthc frei zu machen. Dem Antragsteller wäre

damit aber faktisch - wte oben schon ausgeführt - die Möglichkeit genommen, dagegen

rechtzeitig vorläufigen RechtsschuE zu beentragen und ggf. zu erhalten (anschauliches

Szenario trei Marx aeo., S 34a Rd.33) Dabei ist schon jetA fesEustellen, dass ihm ein

solcher Rechtsschufz in der vorliegenden Konstellation njcht allein mit einem Verweis auf

die Regelung des S34a Abs. 2 AsylVfG und auf die Einhaltung europerechtlicher

Standards für Asylverfahren im Zielstaat Griechenland zr ven/vehren wäre, weshalb auch

schon vor Wirksamwerden der Abschiebungsanordnung des Bundesamtes eine die

Wahmehmung dieses Rechts angemessen sichernde Anordnung geboten ist.
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Soweit S 34a Abs. 2 AsylVfG nunmehr auch für die Fälle des S 27a AsylVfG Anwendung

findet. bestehen ernsthafte und bislang noch nicht geklärte Zweifel an seiner Vereinbarkeit

mit höherrangigem Recht.

Die Rechtsschuheinschränkung des S 34a Abs. 2 AsylVfG ist zunächst nur für eine

Abschiebung in einen sicheren Drittstaal i.S.d. Art. 16e Abs. 2 S. 1 GG und S 26a AsylVfG

entwickelt worden und beruht insoweit auf Art. 16a Art 2 S. 3 GG in Veöindung mit dem

von def Antragsgegnerin zitierten Konzept normaliver Vergewisserung durch den

nationalen Normgebor. Nur in dieser Konstellation war S 34a Abs. 2 AsylVfG im Jahre

1996 Prüfungsgegenstand beim BVerfG; nur insoweit konnte diese Norm unter Vornahme

einer verfaBsungskontormen Auslegüng letztendlich gehalten \,yerden. DemEegen0be.

wurde dle Ausdehnung des 5 34a Abs.2 AsylVfG auf Fälle des S 27a AsylVfG erst mit

dessen gesetzlicher Einfügung mit Wirkung vom 28.08.2007geregelt (Art 3 des GeseEes

zur UmseEung aufenthalts- und asylrechtlicher Richllinien der Europäischen Union v.
'19,08.2007, BGBr r, 1970).

Es wird nicht verkannt, dass die Staeten, die der Dublin ll-Vo unterfallen und de.en

Zuständigkeit für Asylverfahren mit nationaler Verbindlichkeit euf diesem Wege geregelt

ist, zugleich sichere Drittstaaten i.S.d. S 26a AsylVfG sind. Hierauf stellt auch die

Gesetzesb€rtlndung zur Anderung des S 34a Abs. 2 AsyfVfG maßgeblich ab (BT-Drs.

16/5065 S.21E). Dennoch ist S 34a Abs 2 AsylVfG, soweit er sich auf dieFälledesS2Ta

AsylVfG erstreckt, deshalb nicht von Art. 16a Abs. 2 S. 3 GG gedeckt. Als Folge der

europarechtlichen Neuordnung des Asylverfahrens und der darauf beruhenden Einfogung

des S 27a AsylVfG findet er seine verfassungsrechtliche Rechtfertigung insoweit allein in

Art. 23 GG (vgl. Funke-Kaiser in GK AsylVfG. S 3aa, Rd. 89) und ist deshalb - unabhängig

von den vom BVedG entwicketten Grundsäeen - auch am einschlägigen

Gemeinschaftsrecht zu messen.

Die Dublin ll-VO äußert sich zur Gewährung vorläuflgen Rechtsschutzes in Arl. 19 Abs. 2

S. 3 und 4 sowie Art. 20 Abs. 1 e) S. 4 und 5 wie folgL ,Gegen die (überstellungs-)

Entscheidung kann ein Rechtsbehelf eingelegt werden. Ein gegen die Entscheidung

eingelegter Recitsbehef hat keine aufBchiebende Wirkung für die Durchführung der

Überslellung. es sei denn, die Gerichte oder zuständigen Stellen entscheiden im Einzelfall

nach Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts anders, wenn es nach ihrem innerslaatlichen

Recht zulässiE ist.' Vorgegeben ist damit, dass ein Hauptsacherechtsbehelf keine

aufschiebende Wrkung haben darf. Dem nationalen GeseEgeber bleibt es überiassen,

die Möglichkeit einer anderslautenden gerjchtlichen Entscheidung vozusehen. Von dieser

Dispositionsmöglichkeit ausgehend weist der EucH in seiner Entscheidung Petrosien

s. : a,/14
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(Urt. v. 29.01.2009 - C-19/08 NVWZ 2009, 639) daräuf hin. dass der

cemeinschaftsgeseageber nicht die Absicht gehebt habe, dem Erfordernis der zügigen

Beaöeitung der Asylanträge den gerichtlichen SchuE zu opfem, den die Mitgliedstaaten

9ewährleisten.

Darüber hinaus hat nunmehr die Europäische Kommission eine Neutassung der Dublin ll-

vO vorgeschlagen (KOM(2008) 820, 3- Dezember 2008), in der es ihr u.a. darum geht,

,,ein höheres Sciutzniveau zu gewährleisten, sowie die Einführung neuer

Rechtsgarantien, um den be€onderen Bedürfnis.sen der Personen, die dem Dublin-

Verfahren unterliegen, besser zu enlsprechen und gleichzeitig Schuklücken zu schließen.

Hinsichtlich der Auswirkungen auf die gemeinschaftsrechtlichen und völkenechtlichen

Grundrec+lte führt die Kommission aus: ,Die Wirksamkeit des gerichllichen

Rechtsschutzes wird insbesondere durch folgende Maßnahmen erhöht Festschreibung

des Rechts aut einen Rechtsbehelf gegen eingn Überstellungsbeschlus"s sowie des

Rechts auf Nichtüberstellung, bis über die AusseEung de6 Vollzugs der Uber6tellung

entschieden ist; angemessene Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs nach Zustellung

des Uberstellungsbeschlusses'. Art. 26 Abs. 3 des Vorschlags lautet .lm Falle einer auf

Sach- oder Rechtsfragen gerichteten Überprüfung des Überstellungsbeschlusses gemäß

Artikel 25 entscheidet das in Absatz 1 genannte Gericht von Amts wegen so bald wie

möglich, in jedem Fail aber innerhalb von sieben Arbeitstagen nach Beantragung der

gerichtlichen Überprufung ober den Verbleib der belreffenden Person im Hoheitsgebiet

des betreffenden Mitgliedstaats bis zum Abschluss der Uberprüfung'. Dieses Vorhaben

der EU Kommission wird vom UNHCR unterstirtä (vgl- Anmerkungen des UNHCR vom

18.03.2009; beides zu finden unler www.unhcr.de\

Danach verstößt ein vollständiger Ausschluss vorläuflgen RechtsschuEes, wje ihn S 344

Abs 2 AsylVfG vorsieht, gegenwärtig zwar nicht gegen die Dublin ll-VO. Zweifelhaft ist

aber, ob die auf Art. 63 Nr. 1 a) Ec-Vertrag beruhende Dublin II-VO angesichts der in Art.

6 Abs, 1 und 2 des Eu-Vertrages enthaltene Rechtsschutzgarantie ihrerseits mit
gemeinschaftsrechtlichem Primärrecht vereinbar ist. Zu dieser Garantie zählt euch die

Gewährung vorläufigen RechtsschuEes, wenn es gilt, ineparable Entscheidungen zu

vefhindern (vgl Funke-Kaiser in GK AsylVfG, S 34a Rd. 90; VG Frankfurt, Beschl. v

10.07.2009 - 12 L 1684/09.F.A -).

Für ein Voräbentscheidungsverfahren nach Art.234 Eu-Vertrag wiederum wäre im

Rahmen des vorläufigen Rechtsschubverfahrens kein Raum (vgl. VG FranKu(, aao.;

ablehnend ohnehin: Funke Kaiser aao ). In einem Hauplsacheverfahren könnte sich die

Frage der Auslegungsfähigkeit des S 34a Abs. 2 AsylVfG anhand von Gemeinschaftsrecht
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